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Wiesbadener Bade - Blaff
Kur- und Fremdenliste.

Erscheint täglich; Sonntags : Hauptliste der anwesenden Fremden.
Bezugspreis (einschl. Amtsblatt) : Für das Jahr Mk. 9.—, für das Vierteljahr
Mk. 3.—, für einen Monat Mk. 1.50 für Selbstabholer, frei Haus Mk. 11.40,
Mk. 3.60, Mk. 1.80. Einzelne Nummern der Hauptliste 30 Pfg. Tägliche
J-: Nummern 10 Pfg.
i . ■■■■'. = Schrift - und Geschäftsleitung Femspr. Nr, 3690. = == = =

— — Organ der Stadtverwaltung =====
mit der Frei-Beilage (für die Stadtausgabe)

„Amtsblatt der Stadt Wiesbaden “.
Eh.rflckungsgebühr für das Bade ~Blatt : Die 5 mal gesp. Petitzeile 20 Pfg. Die 3mal gesp.
Petitzeile neben der Wochen-Hauptliste *. unter und neben dem Woebenprogramm 50 Pfg . Die
3mal gesp. Reldamezeile nach dem Tagesprogramm Mk. 2.—. Einmalige Aufträge unterliegen
einem besonderen Tarif. Bei Wiederholung wird Rabatt bewilligt. — Anzeigen müssen bis 10 Uhr
vormittags bei der Geschäftsleitung eingeUefert werden . Für Aufnahme an bestimmt vorge-
. . . .  schriebenen Tagen wird keine Gewähr übernommen . Kr:

Np. 213. Freitag , I. August 1919. 53 . Jahrgang.

Aus dem Kurhaus.
Feuerwerk im Kurgarten.

Das für morgen Samstag abend von der Kur¬
verwaltung angekündigte Feuerwerk weist ein
reichhaltiges Programm auf ; es werden wieder
zahlreiche Effektstücke in Erscheinung treten , u . a . :
eine Lokomotive , vor - und rückwärts über den
Kurhausweiher fahrend . Auch ein grosses Kriegs¬
bombardement ist vorgesehen . . Das Feuerwerk
wird pünktlich um 9*/4 Uhr abgebrannt . Ab 8 Uhr
konzertiert die Kapelle des Wiesbadener Musik¬
vereins.

Tägliche Nachmittagskonzerte Im Kurgarten.
Die Nachmittagskonzerte im Kurgarten finden

bis auf weiteres wieder täglich von 4—5*/2 Uhr
statt.

Das Neueste aus Wiesbaden.
— Meisterschule. Das Institut für Stimmkultur

(Dir. : Ernst Heinz Raven ) musste mit Rücksicht
auf die stetig zunehmende Schülerzahl bedeutend
vergrössert werden . Unter dem Namen »Meister¬
schule « wird das Institut im neuen Heim Wilhelm¬
strasse 58 (Nassauer Hof) am 1. September eröffnet.
Die Bezeichnung »Meisterschule « wurde gewählt,
weil nur erste Meister ihres Faches als Lehrkräfte
tätig sind , und zwar sind dies die Herren Ober¬
regisseur Mebus:  Regie und dramatischer ' Unter¬
richt für die Oper , Kammermusiker Professor
Brückner:  Partien - und Lied-Studium , Kammer¬
musik und Violoncellospiel , Direktor Ernst Heinz
Raven:  Stimmbildung und Gesang (Schaffung von
Stimmaterial unter Anwendung des Sperrprinzips.
Gesangsmethode : Carpi -Braggiotti , Florenz ), Bern¬
hard Herr mann  und Guido Lehr man n:  drama¬
tischer Unterricht , Operette , Film und Heimkunst.
Für den Unterricht stehen künstlerisch geschmack¬
voll ausgestattete Räume zur Verfügung , unter
anderem ist ein Uebungssaal vorhanden , woselbst
der Filmunterricht erteilt wird und die öffentlichen
Vortragsabende und Konzerte stattfinden.

— Einziehung der Reichsbanknotenzu 50 Mark
vom 20. Oktober 1918. Die Reichsbank ruft nun¬
mehr ihre 50-Mark -Noten mit dem Datum vom
20. Oktober 1918 auf. Die Besitzer werden auf¬

gefordert , diese Noten bis zum 10. September 1919
bei einer Dienststelle der Reichsbank in Zahlung
zu geben oder gegen andere gesetzliche Zahlungs¬
mittel umzutauschen . Mit dem 10. September
verliert die aufgerufene Note ihre Eigenschaft als
gesetzliches Zahlungsmittel , was zur Folge hat,
dass nach diesem Tage niemand mehr verpflichtet
ist , die 50-Mark -Noten vom 20. Oktober 1918
anzunehmen . Es empfiehlt sich deshalb,
schleunigst alle 50-Mark -Noten dieser Ausgabe
bei einer Reichsbankanstalt , öffentlichen Kasse,
Bank , Sparkasse oder Geldinstitut in Zahlung zu
geben oder umzutauschen . Versäumt man die Frist
vom 10 September 1919, so kann man die Noten
nur noch bei der Reichsbankhauptkasse in Berlin
eintauschen , die eine Einlösung aber auch nur bis
zum 10. September 1920 vornimmt . Mit letzterm
Zeitpunkt erlischt für die Reichsbank die Einlösungs¬
pflicht überhaupt . Um jedem Irrtum vorzubeugen,
wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen , dass es
sich bei diesem Aufruf lediglich um die Reichsbank¬
noten zu 50 Mark mit dem Datum des 20. Oktobers
1918 handelt , die auf der Vorderseite links ein
grünes Zierstück und rechts daneben den Auf¬
druck in einer quadratischen dunkelbraunen
Umrahmung tragen . Unberührt vom Aufruf bleiben
sämtliche übrigen Reichsbanknoten . Reichskassen¬
scheine und Darlehnskassenscheine , also auch die
andern auf 50 Mark lautenden Darlehnskassen¬
scheine und Reichsbanknoten.

/
Literatur, Wissenschaft und Kunst.

— Uraufführungenim Reich. Das Neue Theater in
München hat mit seiner letzten Neuheit kein Glück
gehabt : es ist der Einakter von Paul Nikolaus „Wirt¬
schaft, Höratio !“, vom Verfasser als Satire bezeichnet.
Es ist eine Frage des Geschmacks und vielleicht auch
des Takts, ob es nach den politischen Ereignissen des
letzten Halbjahres in Deutschland uns wohl ansteht,
die Zustände andrer Länder zu verspotten , in diesem
Fall die russischen . Immerhin^ wenn es einem Dichter
gelingt , eine derartige heikle Aufgabe künstlerisch gut
zu lösen, so mag man über dies Bedenken ein Auge
zudrücken . Aber Paul Nikolaus hat das nicht fertig
gebracht , er bietet uns wohl eine Satire, aber kein
Theaterstück , denn es fehlt das feste Rückgrat.

— Shakespeare in Deutschland. Über die Zahl der
auf deutschen und einigen ausserdeutschen Bühnen im

Jahre 1919 aufgeführten Stücke Shakespeares gibt die
statistische Übersicht Dr . Egon Mühlbachs im dem¬
nächst erscheinenden Jahrbuch der deutschen Shake¬
speare-Gesellschaft nähern Aufschluss. Es handelt sich
um 1083 Aufführungen durch 281 Theatergesellschaften.
An der Spitze der Dramen steht , wie meist in den
letzten Jahren , „Hamlet“ mit 183 Aufführungen durch
41 Gesellschaften. Die meisten Aufführungen fallen auf
Berlin, 177, dann kommen Hamburg 83, München 80,
Wien 40, Leipzig 31, Hannover 25, Frankfurt 15, Köln,
Dresden und Zürich je 14.

Kleine Nachrichten . Die T h, e a te r frage i n ßoth a
beginnt sieh zu klären . Gotha wünscht nunmehr die alte
Theatergemeinschaft mit Coburg - nicht mehr fortzusetzen und
will nur eine Interessengemeinschaft zum Austauschi von
Dekorationen gegen Ausstattungen und dergleichen bei¬
behalten . Gotha -Land wird 1 120 000 Mark und Gotha -Stadt
30 000 Mark jährlichen Zuschuss für ein eigenes Gothaer
Landestheater leisten.

Die Aead 'emde Francaise hat den, Thiers - Preis  dem
schweizerischen Geschäftsträger in Brüssel , Frederie Barbey
zügesprochen für sein Werk über „Felix Desportes und die
Vereinigung Genfs mit Frankreich “.

Der hervorragende Neu Yorker Mediziner Dr . Abraham
J a c o b i ist inv Alter von 8!) Jahren gestorben . Dr . Jaeobi
stammte aus Hartum in Westfalen . Er war Präsident zahl¬
reicher Ärztegesellsehiafteni und ! genoss internationalem Ruf.

Die Kunstausstellung Berlin  1919 — so heisst
in diesem ! Jahre die Grosse Berliner Kunstausstellung im
Landesausstellungsgebäud © am Lehrter Bahnhof — ist
eröffnet worden . Die Veranstaltung erhält einem besonderen
Charakter dadurch , dass zum ersten Male seit Jahrzehnte«
alle Richtungen von . ganz rechts bis ganz links unter eigner.
Jury vertreten sind.

Sport.
— Boxkampf um die Weltmeisterschaft im

Leichtgewicht. Vor einer riesigen Zuschauermenge,
darunter dem Prinzen von Wales und dem amerika¬
nischen Oberbefehlshaber Pershing fand in London
die Begegnung der beiden Leichtgewichtsmeister
Jimy Wilde (England ) und Pal Moore (Amerika ) statt.
Der auf 20 Runden angesetzte Kampf wurde mit
äusserster Erbitterung geführt , doch glückte es keinem
der Gegner , den anderen kampfunfähig zu schlagen.
Als Sieger nach Punktwertung wurde Wilde  erklärt,
der ausser dem Weltmeistertitel den Preis von
5000 Pfund Sterling erhielt.

Verantwortlicher Schriftleiter : W . Müller , Wieibad « !
Sprechstunde (Theaterkolonnade , Ecke Wilhelmstrasse)

vorm . 10— 11 Uhr . Fernsprecher 3690.

Iienswürdig'
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erplatz.

Das Kleinod.
Von Walter Schulte vom Brühl.

Ich nenne einen wertvollen Bleistift mein eigen. Sein
Knopf ist eine vergoldete Blume , eine Blattrosette , in
der Mitte ein leuchtender , roter Stein. Einst fand ich
im Walde, am Wegesrand , ein schwellend grünes Moos¬
polster, zur Seite eines grossen Brombeerstrauches , der
voll von noch unreifen Beeren hing . Ich setzte mich auf
das einladende Polster , zog mein Taschenbuch hervor und
zeichnete einige Gedanken auf, die mir beim Spaziergang
so in den Sinn fielen. Dann steckte ich in gedanken¬
losem Spiel <fen Bleistift in das Moos und freute mich
daran, wie er, einer Wunderblume gleich, aus dem
hellen Grün hervorsah . Die Sonne bestrahlte ihn, und
das Gold«und der Stein funkelten nur so.

Einige Tage nachher vermisste ich dtn Stift. Ich
suchte lange , bis mir einfiel, dass ich ihn wohl in dem
Moospolster hatte stecken lassen . Kein Zweifel , er war

für mich verloren , denn der Weg war von Spazier¬
gängern , oft begangen und das leuchtende Ding musste
doch jedem gleich ins Auge fallen. Dennoch1 wanderte
ich, sobald es meine Zeit erlaubte , hinaus , um den
Platz wieder aufzusuehen.

Wunder ! mein Bleistift schaute noch strahlend aus
den Mooshälmchen hervor , obgleich ich doch sah , dass
einige vor mir hergehende ärmlich gekleidete Jungen
an der Brombeerhecke neben dem Platz hinstrichen , zu
sehen, ob schon Beeren reif seien.

Es war ein freudiges Wiedersehen zwischen, mir und
dtem Stift. Aber als ich die Hand nach ihm ausstreckte,
wandelte mich eine ,seltsame Laune an . ,;Ist man so
lange achtlos an dir vorüb'ergegangen , wird man es
wohl noch länger tun . Leb wohl , vielleicht auf Wieder¬
sehen !“ sagte ich und schritt mit einer gewissen Selbst¬
überwindung davon.

Mehr als ein Monat war seitdem vergangen . Ich
kehrte aus der Sommerfrische zurück: Mein erster

Spaziergang galt dem Moospolster neben dem Brom¬
beerstrauch . O weh ! Mein Leichtsinn hatte sich ge¬
rächt . Mein kostbarer Bleistift war verschwunden , das
Moos zertrampelt von den Füssen der vielen, die von
den nun reifen Brombeeren genascht hatten . Ganz
betrübt und mir Vorwürfe machend stocherte ich mit
dem Stock in dem unansehnlich gewordenen Moos
umher . Da blitzte mir plötzlich etwas entgegen . Gott
sei Dank ! Ich freute mich, als hätte ich einen verloren
geglaubten , lieben Freund wiedergefunden , als ich
meinen Bleistift an mich nahm.

All das- Volk, das vornehme und das geringe , das
hier vorüberstrich : die schlechten Brombeeren hatte es
gepflückt, aber an dem Kleinod, und ob es noch so
hell strahlte , war man, ohne es zu bemerken, vorbei¬
gelaufen, ja man hatte es unbemerkt in Grund und
Boden getreten.

(Mit freundlicher Genehmigung des Dichters aus seinem
amüsanten Buche „Bunte Blätter “, Verlag O. Uhlmann,
Siegmar :)

Städtisches Badhaus und Inhalatorium
Bad : Alle Bäderarten:

Badhaus I.Ranges
Trinkkur an der Adlernuelle

Tannas-Wein- a. Likör-Stabe
Telephon 5978 . RlieillStr «lSSG 19 . Telephon 5978.
Vornehmste Aufenthaltsräume. :: Weine erster Firmen. :: Vorzgl. Küche.

Al » 7 Uhr : - HM : .

Künstler -Konzert =

Prämiiert Gold. MedailleP.Rellin,Zahn-Praxis,
Tel . 3IIS.1Frledrichstr . BOI.

Zahnschmerzbeseitignng , Zahnziehen,
Nervtöten, Plombieren , Zahnregnlierungen,

Kttnstl. Zahnersatz in dir. AusfOhrungenu. A. m.
Dentist des Wiesbadener Beamtenvereins.

-Sprechstunden von 9—6 Uhr . - ^01
Kriegsbeschädigte Bon derbedingungen.

f i fl I

m
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Nachmittags-Konzert.
4 —5 1/3 Uhr . 336 . Abonnements -Konzert.

Ausgefülirt von dem

Residenz -Theater -Or ehester
Verstärkt durch Musiker der Ortsgruppe Wiesbafl eu.

Leitung:

Herr Kapellmeister Paul Freudenberg.
1. Nordischer Marsch . . . . . Seidermann
2. Ouvertüre zur Oper Maurer und

Schlösser * . . Auber
3. Szene und Arie aus der Oper

.Ariele * . . . . . . . . Lach
4. Walzer, Geschichten aus dem

Wiener Wald. Joh . Strauss

5. Ouvertüre zur Operette „Grigri “ .
6. Dumka und Krakowiak aus der

Operette . Polenblut * . . . .
7. Fantasie aus der Oper „Rigoletto*
8. Bade-Galopp . . . . . . .

Lineke

Nedbal
Verdi
Bayer

8
Abend -Konzert.

10 Uhr. 337 . Abonnements-Konzert.
Ausgeführt von der Kapelle des

Wiesbadener IWusik-Vereins.
Leitung : Kammervirtuose Herr Ernst Lindner.

1. Nibelungenmarsch .Sonntag
2. Hubertus-Ouverture . . . . Reckling
3. Bravour-Arie für Piston -Solo . . Hasselmana

4. Fantasie aus der Oper „Die
Hugenotten“ Meyerbeer

5. Das haben die Mädchen so gerne,
Marschlied aus der Posse „Autö-
liebchen “ . . . . . . . .

6. Ouvertüre zur Oper . Martha “ .
7. Dollarwa 'zer aus der Operette

„Die Dollarprinzessin * . . .
8. Hobomoko, indische Romanze. .
9. Lasst den Kopf nicht hängen,

Potpourri . . . .
10. Treu und fest , Marsch . . . .

Giihert
v. Flotow

Leo Fall
Reevers

Lineke
Lehmann

Jeder Fremde liest das „Badeblatt “.

Neue hochsommerliche

Kleider , Mäntel , Blusen , Röcke,
Waschstoffe , Seidenstoffe.

J . Hertz
Dcimen-Moden, Langgasse 20.

Güterbahnhof
West

"Tel. 522
Taunusstr. 22

Z. Mrth G. m. b. f>.
Mmeralwasser-Großhan- lung

Mlkoholfkeie
Getränke

Kohlensäure

Sämtliche Kur- unö Heilwässer *  Hervorragerröe Tafelwässer
Saöefalze und Säöerzutaten * Saöelaugen und Essenzen

Kaffee - Restaurant

„Blumenwiese“
hei den Tennisplätzen der Städtischen Kurverwaltung
Angenehmer schöner Aufenthalt :: Für jedermann Zutritt.

‘Burg - [Kaffee u. [Konditorei
1'Webergasse 7 {Täglich- ‘Webergasse 7

frische dorten , usm.
==== = LTeinste OTralinees= ———=

r .fi

Schreibwaren-n. Zigarrengeschäft
Ecke Quer , und Nerostrasse.

Grosse Auswahl und nur gute Qualität.
Bestens empfohlen.

Besondere Auswahl in Künstler- und Ansichtskarten.
Walter Steinhaus.

Wäsche und Kleider werden zum

Stopfen mit Maschine
angenommen 418
Weissenburgstt *. 4 , Grths.

THALIA-THEATER
Kirchgasse 72 Telefon 6137.

! ! Erstauf füh rung ! !
Das Spielzeug

der Zarin
Schauspiel in 5 Akten

von Dr. Willi Wolff.
In der Hauptrolle:

Eilen Richter
Der tapfere Herold

Lustspiel in 3 Akten,
Spielzeit 4—11 Uhr,
Sonntags 3—11 Uhr.

Strandbad Schierstem
Bootfahrt Morgens 9 Uhr, 11 Uhr,
von Mittags 2 Uhr ah stündlich.

||G . Eberhardt , Hofmesserschmied
|j Langgasse 46 + Wiesbaden+ wiesDaaen +

Spezial -Haus feinster Stahiwaren für Haus,
Küche , Kunst, Gewerbe , Sport u. Toilette

Spezialität : Gartenwerkzeuse eigener Arbeit

Telefon 6183

s Alle REPARATUREN und SCHLEIFEREIEN werden fachmännisch ausgeführt.

Tlboff Tlosgvssky
Xirdjgasse 40  /

£rsföfassige 'Damensdjneiberei.
Tffäntef 9 Jacken » 'Reit" und Sportßfeiber.

821

Odeon-Theater
Erstklassige Lichtspiele.

Kirchgasse 16. Telephon 3031.
Erst -Aufführung I

Menschendie durchs
Leben irren . . . .

Grosses Gesellschaftsdrama
in 4 Abteilungen

Hauke auf Frelenffissen
köstliche Posse in 2 Akten

Spielzeit 4-11, Sonntags 3-11 Uhr.

MEISTER -SCHULE
Direktion : Opernsänger Ernst Heinz Raven.

Wiesbaden , Wilhelmstrasse 58 (Nassauer Hof).

Vollständige Ausbildung
für Oper , Operette , Konzert , Schauspiel , Film u . Heimkunst.

Meistersohule
für Kammermusik und Violoncellospiel , vom Elementar¬

unterricht bis zur Konzertreife.

Lehrkräfte:
Stimmbildung und Gesang (Schaffung von Stimmaterial unter Anwendung

des Sperrprinzips . Gesangsmethode : Carpi -Braggiotti,  Florenz ).
Direktor Raven,

Partien und Liedstudium : Professor Brückner,
Violoncello und Kammermusik : Professor Brückner,
Dramatischer Unterricht für die Oper : Oberregisseur Mebns,
Operette , Film und Heimkunft : Bernhard Herrmann,
Dramatischer Unterricht für das Schauspiel : Bernhard

Herrmann und Guido Lehrmann

vom Landes¬
theater

Wiesbaden.

Anmeldungen und Sprechstunde von 12—1 Uhr.
Prospekte durch das Sekretariat. 420

Feine Maßschneiderei
Prima Stoffe am Lager
:: Aug. Humbrock ::
Webergasse 14 Tel. 841

Heinrich Neuhaus , Dentist
Frau Johanna Neuhaus , Dentistin

Sprechst . für Zahnleidende vorm . 9—1, nachm . 3—6 Uhr.
Kirchgasse 11. :: Telephon 3450.

J. & «. ADRIAN
Königl. Hofspediteore

= Wiesbaden ——
M iM

Spedition VOn Güter]aUEd Rei segepäckPrompte Abholung zu jeder Tagesstunde

Kmephott-Theater.
Taunusstrasse 1 nahe Kochbrunnen

Erst - Aufffih rnng!
Maria Widal

in
„Der schuldlose Verdacht“

die Tragödie einer schönen Frau
in 4 Akten

Das Lebenswerk
des Dr. Rumsen

Detektiv-Schauspiel in 4 Akten
Am Flügel : Herr A. Rausch.

Spielzeit : 4—11, Sonntags 3—11 Uhr

Monopol-Lichtspiele,
Tel. 140. Moderne Lichtspiele.
Wilhelmstr . 8 Haltest . Rheinstr.

Erstaufführung!
20000 Mark

Belohnung
is Detektiv -Schauspielglänzendes Detektiv -Schauspie
in 4 Akten.

Vorzügliches
Beiprogramm!

Spielzeit 4—11. Sonntags 3—11 Uhr.

Man fordere
in Hotels , CafSs, Wirtschaften

stets das
Wiesbadener Badeblatt'
Altisraelitische Kultusgemeinde-
Hauptsynagoge : Friedriohstr . 33.

Freitag , abends
Sabbath , morgens:
Sabbath , Vortrag

„ nachmittags
, abends

Wochentage, morgens
. abends

7.30 Ubr-
7.15 Uhr-
9.15 Uhr-
400 .
9.10 .
645 .
7.15 .

Residenz-Theater.
Fernsprecher 49.

Operetten-Gaetspiele.
Direktor : Norbert Kapferer.
Freitag , den 1. August 1919.

Abends 7Vs Uhr.
Kommt ein schlanker Bursch

gegangen . . . I
Singspiel in ZAufzügen vonW.Jacob/

Mf. 213.

Tages -!
nach des Anmeldun

gef
Uhr, Hr . Staatsanwalt,
Ulrich, Hr . Kfm . m. I
Vattda, Hr . Offizier, i
Vankeymerien, Hr . Lnd
Volk-Meyer, Frl ., Lg.-
V' ondran, Fr . m. .Kt!.. '
Wagner, Hi ., Köln
Warbmrg, Fr .,
Warburg , Hr .,
Weil, 'Hr. Kfm., Saarbr
Weisbach, Hr . Gutsbes
Weise, Fr ., Godesberg
Weins, Fr ., Pirmasens
Werners , Fr ., Koblenz
West [)tuü, Hr . Ing ., Lf
Wehnes,' Fr ., Frankfur
Witderbuch, Hr .,
Wilhelm, Hr : Ing ., I .i
Wilma, Hr . m. Fr, , As
Windein, Hr ., Odenkii-e

Haupt!

Ar
Nr. 118 t

Betr . Die Be
> Bezeichnete, wiederh

-Zustimmung des Herrn
bie Fuffung nunmehr fol

ß 1—13. XtnUeriin!
■ § 14. Der Erwerb,
Möbel zu dem Zwecke,
dieser Verordnung zu der
fmd zulässig, sie bedürsei

§ 15. Sofern nich!
ist, wird mit Gefängnis
Ais zu 1500 M. bestraft

.a) wer entgegen N
.-ohne Genehmige

-als den Magistr
oder Stelle unen

%) wer entgegen 91
gewerbsmäßiger

cj wer den Vorschr
4) wer, nachdem di

gegebenes Möbe
beiseite schafft,

e) wer der Borfchri
Diese Abänderung

Meröffmtlichung in Kraf
« «« «he», den H

Si
betreffend die v«n Kinei

Wiesbaden zn
Auf Grund der

^bgabengesetzes vom 1«er Stadtverordnetenve
.sMadt Wiesbaden folg«

.. . Die im Bezirke de'
«uhrungen von Lichtbill
Unterliegen,.sofern für
Ûird, einer Steuer . D
Uach der Höhe des Zu

bei einem Zulassi
- einschließlich

bei einem Zul,
• 100 Pf . für
E _ Die Steuerpflicht
Idnstige Ausweise für !

Steuerfrei bleiben
Einen gemeinnützigen oi

, Die Veranstalte:
Stunden vorher 1

"Erstatten.
» Sie haben fern«
leigenden Vormittag
,?ach Hghx der Preise
Irnden sFormulare t
Uerabfokgtf und gleic
Ertrag an das Afzise
^ Bei Borstellungei
Juten , kann der Ma«

Verzeichnisses uni
Werden Billette

^sgegeben , so muß i
ächtenden Steuer aus
neuernden Ausweis«
Ersehen und vor ih
,, er einer sonstigen
Zuständigen Amtsstell«S.nach vorstehende:

istte Ausweise dü'
.srusgobe der Ausweis
^ <% n.

a-,; Der Magistrat hat
- Ûgnngs der Steuer

rsstgen Unterlagen d
ußreqetn zu treffen,

zweckdienlich

m. Zwischen Bbqabepf
Äg «« getroffen werGrund dieser Ste
N,i" >ern für ein oder 1

«Pauschalbetrag.
,Solche Bereinbari

ei». Zuwiderhandlungcr

^' rlt wird.
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Tages -Fremdenlista
*nach dem AnuieldimgeH rem 28. Juli (Schluss aus der

gestrigen Nummer).
Uhr , Hr . Staatsanwalt , Hotel Berg
Llri -fi, Hr . Kfm . m. Fr., Koblenz Westfälischer Hof
Vattda, Hr . Offizier, Aachen Hotel Adler Badhaus
Vankcymerlen , Hr . Industrieller , Fontain Rose
Volk-Meyer, Frl ., Lg.-Schwalbach Central -Hotel
Vondran, Fr . m. Frl ., Landau Schwarzer Bock
Warner , Hl-., Köln Grüner Wald
Wai-Imrg, Fr ., Cordan
Warburg , Hr ., Cordan
Weil, Hr. Kfm.. .Saarbrücken Palast -Ilotel
Weisbochj Hr . Gutsbes ., Conzen Nonnenhof
Weis», Fi-., Godesberg Nassauer Hof
Weis», Fr ., Pirmasens Schwarzer Bock
Werners, Fr ., Koblenz Grüner Wald
Westphai , 'Hr . Ing ., Leipzig Residenz-Hotel
Wehnes, Fr ., Frankfurt Zum Posthorn
WiLderbuch, Hr ., Wiesbadener Hof
Wilhelm, Hr . Ing ., Ludlwigshafen Wiesbadener Hof
Wilma, Hr . m. Fr ., Aalen Pfälzer Hof
Windeln, Hr ., Odenkirchen Central -Hotel

Wolf, Fr ., Klein-Gerau
Wolf, Hr . Oberlehrer , Saarbrücken
Wolff, Hr . Kfm., Aachen
Wouthine , Hr . Offizier, Paris
Wunderlich , Hr ., Höchst

Zur Sonne
Zum Landsberg

Europäischer Hof
Prinz Nikolas

Bellevue
Ziegler-, Hr . Gutsbes. m. Frl ., Maikam,mer Bellevue
Zimmerschied, Hr ., Knappsack Münchener Hof
Zinkernagel , Fr ., Trier Pariser Hof
Zoller, Fr ., Landau Grüner Wald
Zöllgen, Fr ., Bonn Cordan

Nach den Anmeldungen vem
.AM, Frl ., Bonn
Alle, Hr . Kfm. m. Fr ., Köln
Albert , Fr ., Wattenheim
Andiiard, Hr . Industrieller m. Er,,
Assmann, Hr . Kfm. m. Fr ., Köln
Bär , Kind, Biebrich
Baland, Hr . Kfm.,
Bandruin , Hr . Kfm., Paris
Bang, Hr ., Oberlahnstein
Baum, Hr . Kfm. m. Fr ., Bon«
Beck, Hr .,

29. Juli 1919.
Bellevue

Gasthof Krug
Würzburger Hof

Rose
Einhorn

Augenheilanstalt
Schwarzer Book
Hessischer Hof

Zur Stadt Biebrich
Kronprinz
Zur Sonne

Becker, Fr ., Oberwesel
von Becker, Hr . Kfm., Frankfurt
Becker, Hr . Kfm., Heidelberg
Bender, Hr ., Berlin1
Bemy, Hr ., Paris
Besurmiont, Hr . Offizier, Paris
Bicosky, Hr ., Koblenz
Biebacii. Fr ., Strassburg
Bielefeld, Hr . Kfm., Aachen
Bliimlein, Hr . Kfm., Rüdesheim
Bock, Hr . Ing ., Köln
Bohnewand, Hr . Direktor , Düsseldorf,
Boilias, Hr . in. Fr .,
Bofflow, Hr . Kfm., Saarbrücken
Bourgers , Hr . Kfm., Köln
Boyer, Hr ., Soden
Broichmann, Fr ., Frankfurt
Bruchstein , Hr . Architekt , Viersen
Bruemann, Hr . Kfm. m. Fr ., '
Banmann , Hr . Kfm., Saarbrücken
Bussier, Frl .,
Canetti , Hr . Kfm. m. Fr ., Paris
Chassen, Hr ., Köln
Coer, Hr ., Koblenz

(Schluss in der nächsten

Augenheilanstalt
Metropole u. Monopol

Metropole u. Monopol
Wiesbadener Hof

Primavera
Zum neuen Adler

Taunus -Hotel
Evangel . Hospiz

Wiesbadener Hof
Metropole u, Monopol

Hotel Viktoria
Metropole u. Monopol

Residenz-Hotel
Prinz Nikolas
Gasthof Krug
Grüner Wald

Metropole u . Monopol
Rose

Wiesbadener Hof
Grüner Waldi

Bellevue
Hessischer Hof

Zur Traube
Prinz Nikolas

Nummer.)
Bahnhofswirtschaft

Hauptbahnhoff Wiesbaden
tfrltz Krieger, Hoflieferant und Haftratteur.

Grosse gedeckte Veranda.
Angenehme Sitzplätze mit schöner
Aussicht auf Verkehr und Stadt.

Erstkl . Küche . : Diner Nlk. 5 .—.

Reichhaltige Speisekarte.
Gut gepflegte helle n. dunkle Biere.

Beste Weine erster Firmen.

Amtsblatt
Nr. 118 vom 1. August 1919.

Verordnung.
Betr . Die Veräußerung gebrauchter Möbel.

Bezeichnen, wiederholt veröffentlichte Verordnung wird mit
-Zustimmung des Herrn Regierungs-Präsidenten geändert, so daß
Re Fassung nunmehr folgende ist : .

.8 1—13. Unverändert.
ß 14. Der Erwerb, der Verkauf und die Ausfuhr gebrauchter

Möbel zu dem Zwecke, dieselben außerhalb des Geltungsgebietes
dieser Verordnung zu veräußern, ist verboten. Ausnahmen hiervon
sind zulässig, sie bedürfen jedoch der Genehmigungdes Magistrats.

§ 15. Sofern nicht anderweitig eine höhere Strafe erwirkt
ist, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
dis zu 1500 M. bestraft:

.a) wer entgegen Nr. 3 nicht freigegebene gebrauchte Möbel
chue Genehmigung des Magistrats a» andere Personen
als den Magistrat oder eine gemäß 3 a zugelaffene Person
oder Stelle unentgeltlich veräußert,

T») wer entgegen Nr. 4 nicht freigegebene gebrauchte Möbel
gewerbsmäßigerwirbt,

c)  wer den Vorschriften Nr . 5 und 6 zuwiderhandelt,
d) wer, nachdem die Schätzung begonnen hat, ein nicht frei¬

gegebenes Möbelstück vorsätzlich beschädigt, zerstört oder
beiseite schafft,

e) wer der Vorschrift Nr . 13 und 14 zuwiderhandelt.
Diese Abänderung der Verordnung tritt sofort mit ihrer

Veröffentlichung in Kraft.
*fcU «toK, den 16. Juli 1919.

Der Magistrat.

Steuerordnung
^«treffend die von Kinematossraphen- pp. Theater » i« der Stadt

Wiesbaden zu entrichtende indirekte Stener.
Auf Grund der §§ 13, 18, 82 und 90 des Kommunal-

^gabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird gemäß des Beschlusses
«er Stadtverordnetenversammlung vom 4. Juli 1919 für die
.Dtadt Wiesbaden folgende Steuerordnung erlaffen:

8 1.
Die im Bezirke der Stadt Wiesbaden stattfindenden Vor¬

führungen von Lichtbildern (Kinematographen, Tonbildtheaterj
Unterliegen, sofern für dieselben ein ZulassungspreiH erhoben
fcitb, einet Steuer . Die Besteuerung (töiXtettJteuex) richtet sich
Uach der Höhe des Zulassungspreises. Sie beträgt

bei einem Zulaffungspreise bis zu 100 Pfennig
einschließlich . 15 Pf .,

bei einem Zulassungspreise von mehr als
- 100 Pf . für jede angefangene 100 Pfennig 20 Pf.

Die Steuerpslicht tritt auch ' ein, wenn Billette oder
ivnstig« Ausweise für die Zulassung nicht ausgegeben werden.

Steuerfrei bleiben Veranstaltungen , deren Reinertrag für
E'Nen gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck bestimmt ist.

8 2.
Die Veranstalter der Vorstellungen haben spätestens

24 Stunden vorher bei dem Akziseamt schriftliche Anzeige zu
^statten.
„ Sie haben ferner an dem auf den Veranstaltungstag
tilgende» Vormittag ein Verzeichnis der erfolgten Zulaffung
Uach Hghx der Preise geordnet auf einem Formular zu über-,
lenden (Formulare werden auf dem Akziseamt unentgeltlich
^rabfolgts und gleichzeitig den danach berechneten Steuer-

an das Aiziseamt äbzuführen.
^ Bei Vorstellungen, welche sich öfters oder dauernd wieder-
Men , kann der Magistrat andere Termine zur Einreichung
®e8 Verzeichnisses unb Zahlung der Steuer sestsehen.

Werden Billette oder sonstige Ausweise für die Zulaffung
uusgê ebxn, so muß der Betrag der für den Ausweis zu ent-
s/chtendeu Steuer auf demselben angegeben sein. Die zu ver-
neuernden Ausweise selbst sind mit fortlaufender Nummer zu
Ersehen und vor ihrer Verwendung in Bogen oder Blocks

einer sonstigen vom Magistrat genehmigten Form der
»ständigen Amtsstelle zur Abstempelung vorzulegen. Andere
s'ö nach vorstehenden Bestimmungen abgestempelte oder ge-
£ r%e Ausweise dürfen nicht zur Ausgabe gelangen. Die
^ "sgnbe der Ausweise muß stets der laufenden Nummer nach

§ 3.
fc. Der Magistrat hat das Recht, zur Kontrolle des richtigen
Tn der Steuer jederzeit Einsicht in die Bücher und
zp ulgen Unterlagen des Veranstalters zu nehmen und alle
^, ?»reo«ln zu treffen, welche zur Sicherung des Steuer-

"IhruchH zweckdienlich erscheinen.
§*

W -î icheu Abgabepflichtigen unb Magistrat können Verein-
4uf getroffen werden, durch welche der Jahresbetrag der

Grund dieser Stenerordnung zu entrichtenden indirekten
- für ein oder mehrere Jahre im voraus fest bestimmt^ Würfet^■* iPauiwaivetrag.j

Solche Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung des
stklsausschuffes.

. Zmoiderhcndlungen gegen dies« Ordnung urktertiegen
A Geldstrafe bis zur Höhe von 30 M,  sofern nicht aus
* des 8 .-A.-G . vom 14. Juli 1893 eine höhere Strafe ver-

8 6.
Die zur Ausführung der Ordnung erforderlichen Anord¬

nungen erläßt der Magistrat.
8 7.

Die Ordnung tritt vom Tage ihrer Veröffentlichung ab
in Kraft . Mit diesem Tage tritt die unter dem 13. März 1915
erlassene Steuerordnung , betr . die von Kinematographen- pp.
Theatern zu entrichtende Steuer außer Kraft.

Wiesbaden, den 7. Juli 1919.
Der Magistrat:

(L- S.) gez. : Glässing.  gez .: Dr. Heß.
8 . A.

Genehmigt.
Wiesbaden, den 17. Juli 1913.

Der Bezirksausschuß:
(L. S.) ‘ gez.: Baurmeister.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbadeu, den 25. Juli 1919.

Der Magistrat:
I . B.: Dr. Heß.

Steuerzahlung für zwei Vierteljahre.
Infolge der vorliegenden besonderen Verhältniffe konnten die

Vorarbeiten zur Erhebung der Staats - und Gemeinde-Abgaben
für das Rechnungsjahr 1919 erst jetzt abgeschloffen werden, so daß
die gesetzlichen Hebetermme nicht eingehalten werden können. Es
ist daher notwendig, die beiden ersten Steuerraten zusammen zu
erheben. Die Steuerzettel werden im Monat August zugestellt;
die beiden ersten Raten sind innerhalb 14 Tagen nach Zustellung
zu entrichten. Wir verkennen nicht, daß die Entrichtung eines
halbjährigen Steuerbetrages für viele Steuerzahler eine große Be¬
lastung bedeutet, es ist daher erforderlich, daß sich jeder steuer¬
pflichtige Haushalt schon heute auf die Fälligkeit des Haibjahres-
betrages einrichtet.

Hierbei bringen wir noch zur öffentlichen Kenntnis, daß
folgende Zuschläge als Gemeindesteuerfür das Jahr 1919 be¬
schlossen und genehmigt sind und zwar

Bei steuerpflichtigem Ein¬
kommen von 900—1500 Mk.
einschließlich wird nur die
Hälfte des veranlagtenSteuer-

betrages erhoben.
150 0/0  zur Gewerbe- und Betriebssteuerund
2]/2°/o  des gemeinen Wertes des Grundbesitzes als Grundsteuer.

Die Kanalbenutzungegebühr ist um ein Viertel des seitherigen
Betrages erhöht worden und beträgt bei Mieten

von 300- 600 Mk. I1/4°/o |
von 600—900 Mk. l 7/s °/o des Mietwertes

über 900 Mk. 2Va°/o J
Näheres siehe besondere Bekanntmachung im Amtsblatt.
Bezüglich der beschlossenen und genehmigten Erhöhung der

Sätze der Lustbarkeitssteuer um 200 °/o und der von den Kine¬
matographen rc.-Theatern zu entrichtende indirekten Steuer um
200 bzw. 300 0/0  wird auf die besondere Bekanntmachung im Amts¬
blatt verwiesen.

Bei dem durch die Kriegslasten verursachten erhöhten Geld¬
bedarf von Reich, Staat und Stadt wird auf die pünktliche Ent¬
richtung der fälligen Steuern unbedingt gehalten werden müssen.

Wiesbaden, den 29. Juli 1919. 334
Der Magistrat . Steuerverwaltung.

gez. Dr. Heß.

270°/o zur Staatseinkommensteuer

Gebühren-Ordnung für Kanalbenutzuitg.
Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversamm¬

lung vom 4. Juli 1919 wird für die Stadt Wiesbaden folgende
Gebührenordnung für die Benutzung der städtischen Kanali-
sationsanlagcn erlassen.

8 1- .
Neben der durch Ortsstatut , vom 18. Dezember 1900 für

den Anschluß an das städtische Kaualizetz erhobenen einmaligen
Gebühr wird eine fortlaufende Kanalbenutzungsgebühr nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben.

8 2.
Gebührenpflichtig ist jeder Inhaber (Eigentümer , Nutz¬

nießer, Mieter usw.j einer Wohnung oder sonstigen Räumlich¬
keit, die sich in einer an das städtische Kanalnetz angeschlossenen
Liegenschaft befindet, wobei vorausgesetzt ist, daß auch die
Wohnung oder Räumlichkeit selbst Kanalanschluß hat.

Mehrere beteiligte Inhaber haften als Gesamtschuldner.
8 3-

Die Gebühr beträgt bei Mietwerten von mehr als 300 bis
einschließlich 600 J(  1 % %, bei Mietwerten von mehr als 600
bis einschließlich 900 A 1 % %, bei Mietwerte» von mehr als
900 A 2 % % bes Mietwertes.

Wohnungen oder sonstige Räumlichkeiten, deren Mietwert
300 A jährlich und weniger beträgt , bleiben von der Gebühr
befreit.

Bei Bemessung der Gebühr werden die Mietwerte sämt¬
licher von einem Inhaber benutzten Räumlichkeiten zusammen¬
gerechnet.

Offene Läden, Werkstätten und Lagerräume , welche gewerb¬
lichen Zwecken dienen und deren Inhaber — oder falls es sich
um mehrere Inhaber handelt, deren Inhaber zusammen —
weniger als 5000 A Einkommen nach dem Einkommensteuer¬
gesetz vom 24. Juni 1891 versteuern, werden mir mit 4M%
des Mietwertes veranlagt.

8>
Als Mietwert (§ 3) gilt, wenn die Räumlichkeiten ver¬

mietet sind, der vereinbarte Mietzins . Außer Betracht bleiben
Vergütungen für Heizung, Beleuchtung und sonstige Reben-
leistungen. Sind derartige Vergütungen in . dem bedungenen
Mietpreis mitenthalten , so kann der entsprechendeBetrag bei
der Berechnung der Gebühr in Abzug gebracht werden. Dieser
Betrag darf jedoch in keinem Falle 10 % der Gesamtsumme
überschreiten.

Der vereinbarte Mietzins ist nicht maßgebend, wenn er
mehr als 10 % unter dem ortsüblichen Mietwerte bleibt.

8 5.-
In allen übrigen Fällen , insbesondere
a) wenn die Räumlichkeiten von dem Eigentümer selbst

benutzt werden,
dj wenn Räumlichkeiten zur Benutzung an andere unent¬

geltlich überlassen werben,
e) wenn der vereinbarte Mietzins mehr .als 10 % unter

dem ortsüblichen Mietwert bleibt (Z 4, Abs. 2),
wird die Gebühr vom ortsüblichen Mietwert der betreffenden
Räumlichkeiten erhoben.

Die Festsetzung des ortsüblichen Mietwertes erfolgt durch
den Magistrat.

8 6. v
Bei Gebäuden oder Räumen, bei welchen ein ortsüblicher

Mietwert nicht festzustellen ist, wird als Mietwert derjenige
Betrag schätzungsweise eingestellt, welcher aufgewendet werden
müßte, um Sie betreffenden Gebäude oder Raume Pacht- oder
mietweise zu beschaffen.

Die Schätzung erfolgt durch den Magistrat.

Der Eigentümer der tu § 2 bezeichneten Räumlichkeiten
ist verpflichtet, innerhalb 2 Wochen von dem Eintritt des die
Gebührenpflicht begründenden Ereignisses ab dem Magistrat
schriftlich Anzeige zu erstatten und hierbei die für die Bd-
messung der Gebühr erforderlichen Angaben zu machen, auch
die hierauf bezüglichen Urkunden auf Verlangen vorzulegen.

Die gleiche Verpflichtung tritt bei Erhöhungen des Dkiet-
zinses ein.

8 8.
Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats , in

welchem die Benutzung der Räumlichkeiten ober die Ver¬
pflichtung zur Zahlung des Mietzinses begonnen hat . Tritt
dieser Zeitpunkt nach dem 15. eines Monats ein, so beginnt die
Gebührenpflicht mit dem 1. des folgenden Monats.

Sie erlischt, sofern eine neue Gebührenpflicht nicht be¬
gründet wird , mit dem Ende des Monats , in dem die Benutzung
der Räumlichkeiten oder die Verpflichtung zur Zahlung des
Mietzinses aufhört.

Ist bis zu diesem Tage der Eintritt des die Gebührenpflicht
aufhebenden Ereignisses von dem Eigentümer oder dem Ge¬
bührenpflichtigen nicht angezeigt, so tritt das Erlöschen erst mit
dem Ablauf des folgenden Monats ein.

- § 9.
I

Die Gebühr ist in % jährlichen Raten zu entrichten und
wird ebenso wie die für Rechnung der Staatskasse ein-
zuziehenden Steuern , in der ersten Hälfte des zweiten Monats
eines jeden Quartals fällig.

8 10-
Die Veranlagung und Hebung der Gebühren erfolgt für

jedes Steuerjahr?
Gegen die durch besondere Mitteilung (Steuerzettelj be¬

kannt zii machende Veranlagung stehen den Gebührenpflichtigen
die in den §§ 69 und 70 des Kommunalabgabengesetzesbe-
zeichireten Rechtsmittel zu.

8 11.
Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Wiesbaden, den 6. Juli 1918.

Der Magistrat:
(L. S.) gez. : Travers.  gez . : Dr. H e ß.

8 . A. ^ /19.
Genehmigt.

Wiesbaden, den 17. Juli 1919.
Der Bezirksausschuß:

(L. S.) . gez. : Baurmeister.
Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden, den 25. Juli 1919.

Der Magistrat , Steuerverwaltung:
vr . Heß.

Bekamrtinuchitng.
«erzeichuiS der in »er « eit »am iS . dis -Mließltch W. Juli IM»

iri »er » eltzei -Direktion au, «meldeten Fundsachen.
Gefunden ' 4 Filzhüte, 1 goldene Nadel, I (i&en

mit ^ nbalt 1 Serrnmütze 1 Paar Damenhandschuhe, 1 silberne
DamEbr l schwane RÄ -'l, 1 Bund Schlüssel, 1 schwarzes Spitzen-
wch " goldene Halskette mit Webailldn, bares Selb, 1 Milchkanne.
1 Dose Milch, 1 Brosche. 1 Portemonnaie mit Schlüssel.

Zugelaufen - 2 Hunde. 316
1, den 24. Juli 1919.
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Tarif für das Kestattungswefen der Stadt Wiesbaden.
1. Beftattungsklaffe«.

§ l.
Für die Überführung von Leichen mittels der städtischen

Leichenwagen von den im Gemeindebezirk belegenen Wohnungen
der Verstorbenen oder von der Eisenbahn aus nach den städtischen
Friedhöfen oder dem russischen (griechisch-katholischen) Friedhof,
für die auf Grund der Polizeiverwaltung vom 27. Juni 1904
erfolgende Einstellung der Leichen in die Leichenhallen der städtischen
Friedhöfe und für deren Beisetzung einschließlich der Inanspruch¬
nahme des Bestattungspersonals (des Leichenwagenführers , der
Friedhofsverwalter , der Leichenträger und Totengräber u. a.) werden
die nachstehend verzeichneten Beträge nach der in Anspruch ge¬
nommenen Bestattungsklasse berechnet.

Es bestehen drei Bestattungsklassen und zwar Ia , Ib und die
allgemeine Bestattungsklasse (Klasse II ). In den Klassen I » und
I b find ohne Rücksicht auf das Einkommen der Verstorbenen feste
Sätze zu zahlen, während in der allgemeinen Bestattungsklaffe

(Klasse II ) die Bestattungskosten nach dem Alter und dem der Ver¬
anlagung zur Staatseinkommensteuer zugrunde gelegten Einkommen
des Verstorbenen — bei unselbständigen Angehörigen nach dem
Einkommen des Familienoberhauptes — abgestuft sind.

Zu bet ; ersten Altersstufe gehören Verstorbene üb«r 14 Jahre,
zur zweiten Verstorbene über 6—14 Jabre und zur dritten Ver¬
storbene von weniger als 6 Jahren und die anmeldungspflichtigen
Totgeburten.

Die drei Bestattungsklassen unterscheiden sich in den Leichen¬
wagen und in den Bedeckungen und Verzierungen der Gespanne:

In . Klasse : Offener Leichenwagen mit reicher Goldverzierung,
die Pferde tragen Federbüschel und Schabracken mit dem
Stadtwappen.

Ib . Klasse : Offener Leichenwagen ohne reiche Goldverzierung
mit Gespann wie in der Ia . Klaffe.

II . Klasse (allgemeine Bestattungsklaffe ): Geschlossener Leichen¬
wagen , die Pferde tragen Schabracken mit Silberfranzen

2. Bestattungskosten.
8 2.

iestattungsklassen : Ia Ib II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
; e E n k 0 m men

Wie vor , wenn mind
mehGals/j mehr als mehr als mehr als 2400 J (. u. 2 unlerst . Bed . Fam .-

W « s» 8000 4500 2400 darunter u. Ang . (auß . d. Ehefr .)
Art der Alters - Stufen

ft ^ 14500 ' ^ ! bis bis bis nicht steuer- zu unterhalten sind
14500 <M/ 8000 Jt 4500 M Pflicht. Eink. 0 . w . garnicht zur St .-

Bestattung Klassen Emk. - St . veranlagt.
^Steuersatz  einschlie stich Zuschlag

720 Ji 324 .80 141.60 47 .40 37.80 M 87 .80 M
und bis bis bis und und
mehr 672 M 275 .60 Ji 124.80 M weniger weniger

a) über 14 Jahre 300 225 175 125 85 50 20 7Erd- b) 6 bis 14 Jahren 250 180 130 90 55 34 10 5
Bestattung c) unter 6 Jahre 200 140 95 60 . 35 22 ■ . 5 3

d) ünmeldepfl . Totgeburten 150 100 65 40 25 15' 3 2

Feuer- a) über 14 Jahre 200 160 120 90 60 40 25 16
Bestattung b/c/d ) unter 14 Jahre 150 130 100 75 50 30* 20 ' 12

8 3.
Die Gebühr für die Einäscherung einschl. des für die Auf¬

nahme der Asche bestimmten Metallbehälters mit Kupferschild ist
in den Bestattungskosten enthalten.

Jede im Krematorium des Südfriedhofs eingeäscherte Leiche
einer ortsansässtg gewesenen Person kann in einem unentgeltlich
zur Verfügung gestellten Urnen - Reihengrab kostenlos beigesetzt
werden.

Auf Wunsch werden auch feinere Aschengesäße auf Kosten des
Bestellers geliefert . (Das Preisverzeichnis für derartige Gesäße
ist bei dem Friedhofsverwalter einzusehen).

§ 4.
Für die Einäscherung von Fremden wird zu den vorstehenden

Gebührensätzen rin Zuschlag von 20 o/o erhoben.
§ 5.

Für die Beisetzung von Aschenresten in eine Urnenhalle oder
eine Grabstelle ist eine Gebühr von 5.— Mk. für jeden Aschenrest
zu entrichten, jedoch find Aschenreste aus dem Krematorium des
Südsriedhofes , wenn diese auf dem Südfriedhofe beigesetzt werden,
gebührenfrei . Für die Beisetzung von Aschenresten aus auswärtigen
Krematorien von nicht ortsansässig gewesenen Personen in eine
Eigengrabstelle auf den hiesigen Friedhöfen wird eine Gebühr von
10.- Mk. erhoben.

8 6.
1. Für Beerdigungen von Stadtarmen , armen Pfleglingen

hiesiger Heilanstalten und hier verstorbener Soldaten des aktiven
Heeres in der allgemeinen Bestattungsklasse auf den hiesigen Fried¬
höfen, werden ohne Rücksicht auf das Alter und das Einkommen
des Verstorbenen bzw. das Einkommen des Familienoberhauptes
5.— Mk . erhoben.

2. Für Beerdigungen von Verstorbenen , deren Bestattungs¬
kosten von einem fremden Armenverbande getragen werden , kommen
je nach dem Alter und ohne Rücksicht auf das Einkommen die
Sätze der Klasse II Stufe 6 zur Erhebung.

8 7.
1. Sollen Personen , welche auswärts  gestorben sind und in

Wiesbaden zur Zeit des Todes keinen Wohnsitz hatten , in Eiaen-
grabstellen auf den hiesigen Friedhöfen erdbestattet werden, so sind
in Klasse II ohne Rücksicht auf das Einkommen

in der ersten Altersstufe 175.- Mk.
„ „ zweiten „ 130.— Mk.
„ ., dritten „ 95.— Mk.
„ , vierten „ 65.— Mk.

zu entrichten , auch dann , wenn der städtische Leichenwagen innerhalb
der Gemarkungsgrenze nicht benutzt werden sollte.

Findet die Bestattung in Klasse Ia oder Ib statt , dann werden
die betreffenden Sätze des § 2 erhoben.

2. Nach denselben Grundsätzen werden Personen behandelt , die
in Wiesbaden  gestorben sind, aber daselbst zur Zeit des Todes
keinen Wohnsitz hatten . Wird aber in solchem Falle bei der Be¬
erdigung in Klasse II der Nachweis erbracht, daß das Einkommen
des Verstorbenen — bei unselbständigen Angehörigen das des Fami¬
lienoberhauptes — 14 500 Mk. oder weniger beträgt , so kommen die
entsprechend niedrigeren Sätze der Einkommenstusen 2, 3, 4, 5, oder 6
zur Anwendung.

3. Werden Leichen aus den Gemeinden der näheren Umgebung
Mainz , Biebrich , Schierstein , Dotzheim, Sonnenberg , Bierstadt und
Erbenheim zur Beisetzung auf den hiesigen Friedhöfen mit dem
städtlschen Leichenwagen abgeholt , so wird außer den Beträgen des
ß 7 Absatz 1 und 2 ein Zuschlag von 50 Mk . erhoben, (s. auch § 8, 2.)

1, Für die Überführung von Leichen von Wiesbaden aus nach
den Gemeinden der näheren Umgebung (siehe § 7, . 3) oder nach den
hiesigen Bahnhöfen sind , ohne Rücksicht aus das Alter und . das Ein¬
kommen in Klasse Ia 120 Mk., in Klasse Ib 90 Mk. und in Klasse
II 70 Mk. zu entrichten.

2. Werden solche Leichen Zunächst in die hiesigen Leichenhallen
und später von da auS nach den Nachbargemeinden bzw. nach den
hiesigen Bahnhöfen verbracht , so wird zu den vorstehenden Sätzen;
ein Zuschlag von 50 o/o erhoben.

8. Für Leichentransporte von oder nach andern als den in § 7
genannten Gemeinden ist die Vergütung nach Vereinbarung mit
dem Vorsitzenden der Friedhossdeputation zu entrichten.

8 9.
Für jede zur Nachtzeit geforderte Benutzung des Leichenwagens

werden außer den in den 88 2—8 festgesetzten Beträgen noch 50 Mk.
erhoben. ' ■;

Als Nachtzeit gilt vom 1. April bis 30 . September di« Zeit
on 10 Uhr abeübs bis 6 Uhr morgens und vom 1. Oktober bis

»1. Marz dir Zeit von 9 Uhr abends bis 7 Uhr Morgens . ' '3' ■ - MMA-ch um « — •'- L

3. Aufbewahrung»on Leichen.
§ 10.

Für die Aufbewahrung voy Leichen auswärts verstorbener
nicht ortsansässiig gewesener Personen in einem städtischen Leichen¬
hause, sowie für Leichen hier verstorbener nicht ortsansässiig gewesener
Personen , die bis zur Überführung nach auswärts in einem städtischen
Leichenhause aufbewahrt werden sollen, wird eine Gebühr von
30 Pfg .. für jede Stunde erhoben.

Nach Ablauf von 5 mal 24 Stunden werden für den Zeitraum
von je Weiteren 24 Stunden nur noch 3 Mk. erhoben.

Für eventl . Gestellung eines besonderen Wächters sind 1.50 Mk.
für jeden Wächter pro Stunde zu entrichten.

i.  Ausgrabungen.
§ 11.

Ausgrabungen von Leichen, die Überführung von Leichenresten
und beigesetzten Aschenresten an eine andere Stelle bedürfen außer
der polizeilichen Erlaubnis der Genehmigung des Magistrats und
können nur durch diesen angeordnet werden.

Für !die Ausgrabung von Leichen zwecks Beisetzung in ein
anderes Grab werden in der ersten Altersstufe 40 Mk ., in der
zweiten 30 Mk., in der dritten und vierten Altersstufe 20 Mk.
erhoben.

8 12.
Für das Öffnen und Schließen von Grüften behufs Beisetzung

von Särgen oder Aschengefäßen und für die Wiederherstellung des
Weges und Rinnenpflasters werden 30 Mk. erhoben.

Das Öffnen und Schließen der Grüften hat ausschließlich durch
die Friedhofsverwaltung zu geschehen.

5. Preise der Grabstellen.
8 13.

Für besondere Plätze behält sich der Magistrat die Festsetzung
des Preises vor.

Die Preise für die Eigengräher erhöhen sich für Personen,
welche bei ihrem Tode ihren Wohnsitz nicht in Wiesbaden hatten,
um 500/g der sonst üblichen Summe.

Die Benutzungsdauer beträgt , vom Tage der Erwerbung ab
gerechnet 50 Jahre ; für die Benutzung für jede weitere Generations¬
dauer von 50 Jahren wird ein Zuschlag in Höhe der Hälfte der
zuerst gezahlten Preise erhoben.

8 14.

Reihengräber werden unentgeltlich abgegeben.
Die Preise für Grabstellen mit 50 jährigem Benutzungsrecht

betragen:
A.

Mk. 200 .-

Mk. 400 .-

1. Eigengrabstelleu für Erwachsene an den schmalen
Wegen innerhalb der Reihengräber - Abteile,
Größe 1,20x3,00 in — 3,60 qm,.

2. Eigengrabstellen an den breiten Wegen außer¬
halb der Reihengräber -Abteile in Heckennischen,
Größe 1,20x8,00 in — 3,60 qm.

3. Eigengrabstelle für Kinder an den schmalen
^ Wegen innerhalb der Kindergräber - Abteile,

Größe 1,10x2,00 in — 2,20 qm,.
Eigengrabstellen für ' Erwachsene in der Haupt¬
achse des Friedhofes in Tannennischen (Doppel¬
stellen), Größe 3,30x3,00 m — 9,90 qm , . .
Dreifache Stellen , Größe 4,70x3,00 — 14,10 qm,f aingräber in verschiedenen Größenäqm. .u 1—4 : Die Preise derjenigen Eckplätze, die außer der Reihe

abgegeben werden , erhöhen sich um 1/g  der tarifmäßig festgesetzten
Erwerbssummen.

4.
Mk. 100 .-

5.

Mk, 1100.—
Mk. 1650 .—
Mk . 400 .-

B.
Urnen - < rabstellen auf dem Südfriedhost

Größenmaße:
Einfache Urnen - Grabstelle  0,75x1,20 — 0,90 qm,
doppelte  1,20x1,50 = 1,80 qm,
dreifache  1,50x1,80 — 2,70 qm,
vierfache  1,50x2,40 = 3,60 qm.

6. Urnenreihengräber werden unentgeltlich abgegeben
7. Urnengrabstellen an den Wegen innerhalb der

Urnni -Reihengräber -Abteile pro qm . . . .
8. , Urnengrabstellen an den Wegen außerhalb der

Urnen -Reihengräber -Abteile pro gm . . . . .
9. Desgl . wie vor an den Ecken, mit Pflanzung

umschlossen, pro <>m . i ... . . . . . , . . .
10. Urnengrabstellin iin vertieften Urnenhain pro qnr Wk. 300.
11. Im Urnenhain in freier Lage pro,gm. . . , . - Mk. 400.

Mk. 100.-

Mk. 150.-

Mk. 250 .-

C.

Urnenplätze auf dem Nordfriedhofe.
Hallenplätze  auf . . .30 ß0 Hallen

Jahre
a) flairunerpläije . . . . . löO Mk.

i sutetlp .riHfifep itAmi«150 Mk.

Jahre
150 Mk.
225 Mk.

dauer
200 Mk.
300 Mk.

14.

15. 120 Mk. 160 Mk. 200 Mk-

b) Pseilerplätze
Außenplätze

a) an dem Urnenhallenrand
Wandplätze . . /

t>) an der Urnenmauer , Wand-
, Ehe . 120 Mk.

c) Urnenmauer , Nischenplätze 150 Mk

4

16.
17.

160 Mk.
200 Mk.
150 Mk.

200 Mk.
250 Mk7
200 Mk.

II.

19

20.

Gruftgräber auf dem .Südfriedhof . . '

LZSSSt
0,80 Zwischenraum ). ^ ^ 6,00 x 1.20 einschl.
sür eine doppelte Gruft : 800 Mk. für den Mab - fiw » uw

»ÄÄj 1450“■
für eine dreifache Gruft:  1200 Mk. für den Mab - 800 Mk&&8B2 J- 2000  mt**

‘ES Ss s ! •“ « «» « d<> » * »« «•

6. Rückgabe von Grüften und Gräbern
8 15.

plähe^ erfRqt ^innerbalki^ein E 'M 'gräbern , Grüften und Urnen-

gelaufenê fahriger und mehr um 2°/./für jedes weit.« ab-
dläüen °an von Eigengräbern , Grüften und Urnen-'
nurTnSie ©tabt fVummi ef ' Rückveräußerunge»

7. Herstellung von Grüften
8 16.

stellê ist uich/gest " " ™f Sehnlichen Kgengrab-
Bon  gemauerten Grüften werden außer-

der für d-- Erwerbung des Platzes zu zahlenden Summe « hoben-
Mk' für eine einfache Gruft,

ann l? r e!ne  zweifache Gruft,
« ' i Üt  eine dreifache Gruft (stehe 8 14 V).

^ Benutzung auf erne weitere Generationsdauer find
kerne werteren Gebühren zu entrichten.

8. Ilebernahme der Unterhaltung von Gräbern durch die Stadt.
8 17.

. Die Stadt übernimmt die Unterhaltung von Grabstellen gegeu
^p ' alzahlung und zwar für die gewöhnlich« Art

der Unterhaltung bei Elgcngrabftellen auf die Dauer von 50 Jahren
gegen 1250 Mk. für eine einfache Grabstelle
gegen 1875 Mk. für eine doppelte Grabstelle.

, . ., gegen 2500 Mk. für eine dreifache Grabstelle,
bei Urnengrabstellen auf die Dauer von 50 Jahren

gegen 625 Mk. für einfache und doppelte Grabstellen,
, . ^ 250 V/k. für drei- und vierfache Grabstellen
ber gewöhnlichen Reiheugräbern für die Dauer von 30 Jahre»gegen 625 Mk.

Wird eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Unter-
Haltung gewünscht, so erhöhen sich obige Sätze um 331/3°/.».
m o!f Unterhaltung für jede weitere Generationsdauer vo«

6'0 Jahren find die vorgenannten Kapitalszahlungen ie
zur Halste nochmals zu entrichten . *

O'ür die Unterhaltung der Grabstellen in den Anlagen (Hain)
werden besondere Vereinbarungen getroffen.

Nach den Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverord'
netenversammlung vom I . bzw. 24 Juni 1910 kann für die stadt-
seitige Unterhaltung von Grabstätten eine Ermäßigung der ein¬
maligen Kapitalzahlung von 1250 Mk. bzw. 1875 Mk. und 2500 Ul-
5? ^ treten , wo an gärtnerische und bauliche Unterhaltung von
Grabstellen auf denen keine kostbaren Denkmäler stehen, keine be¬
sonderen Ansprüche gestellt worden. Unter dieser BoraussetzmO
kann die einmalige Kapitalzahlung ermäßigt werden:

auf 700 Mk. für eine einfache Grabstelle,
auf 1000 Mk. für eine zweifache Grabstelle,
aus 1300 Mk. für eine dreifache Grabstelle,
aus 350 Mk. für ein Reihengrab.

Für diese Kapitalzahlung würde geleistet:
a) An gärtnerische Unterhaltung:

Bepflanzung der Gräber mit immergrünen Gehölzen Är>̂
saubere Unterhaltung . Ausgeschlossen ist Blumenschmuck

d) An baulicher Unterhaltung:
Erneuern (Vergolden ) der Inschriften , Reinigen und Ab'
schleifen der Denksteine und Einfassungen , etwa jedes vier'U
oder fünfte Jahr.

9. Zahlung der Gebühren.
8 18. - - , '

' Die nach § 1- 17 des Tarifs zu zahlenden Beträge find »
Voraus an die Stadthauptkasse zu zahlen.

In besonderen , Fällen kann der Vorsitzende der FriedM
deputation zur Entrichtung der Bestattungskosten in der allgemeirie»
Bestattungskkafse (Klaffe II ) Ausstand gewähren.
< Feststellvüg der Höhe der zu zahlenden BestätLunMkoM!
kann d' e Vorlegung des letzten Steueizettels des Verstorbenen V-
unselbständigen Angehörigen der des Familienoberhauptes W
sonstiger Ausweis verlangt werden . -

- „3st die ^Person , deren Einkommen für die Berechnung Vf
vorstehendewL-atze maßgebend ist, in Preußen zur Staatseiükvütin^
steuer nicht veranlagt , bann erfolgt die Festsetzung der zu zahkends)
Betrage nach den für die Staatssteuerveranlagung maßgebend
Grund,atzen und unter Berückfichtigung der vorstehenden **stlmmungen . .

10. Inkrafttreten der FriedhofLordnnng.
8 19. ,

Die Friedhofsordnung tritt mit dem Tage der BekanntmachE
I? ' ^Zugleich tritt die Friedhofsordnung der Stadt Wiesbab^
üo' a 20. 5. 08 , Her Tarif für das Bestattungswesen dom 7. 3.J
nnb me Gebrauchs - und Gebührenordnung für die FeüerbestättüüE
anlage m Wiesbaden vom 19. 4. bzw. 14 . 9. 12. au^ r Kraft-

Wiesbaden , den 1. August 1919 . -f V 'A
Der Ragistrgt-

Verantwortlicher S -christ !ei« r : W .' M .ü ller ' W ies 'r « dr ^ ,

vrM rxm V» rl Ritter, « .m . st.L , Wie«baden. Y«*teg der Stadtretw &Hang . . . . « -r -i 15 %V-' :7 .*- rv
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